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Anlage 1 
 
 

 
Bebauungsplan Nr. 206/I "Kurtekottenweg/Fontanestraße" 

in Leverkusen-Wiesdorf 
 

Stellungnahmen  
im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs.2 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB  
sowie der Beteiligung der Betroffenen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 

und  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung mit Beschlussentwurf  

 

 
 
A 1: Stellungnahmen von Dr. Peter Knopf vom 25.03.2013  
A 2: Stellungnahme der Currenta GmbH vom 22.04.2013 
A 3: Stellungnahme von Benedikt Rees vom 18.04.2013 
A3a Stellungnahme von Benedikt Rees vom 18.04.2013,  

per Fax an den Oberbürgermeister 
A 4: Stellungnahme von Gerd-Joachim Sturm vom 22.04.2013 
 
Behörde 1: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen, Schreiben vom 

20.03.2013 
Behörde 2 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigung/Luftbild-

auswertung, Schreiben vom 26.03.2013 
Behörde 3 NABU Stadtverband Leverkusen, BUND, LNU, Schreiben vom 

11.04.2013 
Behörde 4 NABU Stadtverband Leverkusen, BUND Kreisgruppe Lever-

kusen, Schreiben vom 18.04.2013 
 
Nachfolgende Stellungnahmen der Behörden werden zur Kenntnis gegeben: 
 
Behörde 5: Bundesnetzagentur, Schreiben vom 15.03.2013 
Behörde 6: Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 22.03.2013 

mit Verweis auf Stellungnahme frühzeitige Beteiligung vom 
29.10.2012 

Behörde 7: Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung und 
Bodenordnung, Schreiben vom 27.03.2013 

Behörde 8: Polizeipräsidium Köln, Technische und städtebauliche Krimi-
nalprävention, Schreiben vom 28.03.2013 

Behörde 9: Landwirtschaftskammer NRW, Schreiben vom 17.04.2013 
Behörde 10: IHK Köln, Zweigstelle Leverkusen, Schreiben vom 22.04.2013 
Behörde 11: PLEdoc GmbH, für Open Grid GmbH Essen und GasLINE GmbH  

Co KG, Straelen, Schreiben vom 28.01.2013 
Behörde 12a:  Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 Luftverkehr,  

Schreiben vom 03.05.2013 
Behörde 12b:  Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 Luftverkehr,  

Schreiben vom 12.06.2013 zu den Änderungen des Bebauungs-
plans nach der öffentlichen Auslegung  
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A 1: Stellungnahmen von Dr. Peter Knopf vom 25.03.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
 
Zur Nachbarschaft zum Bebauungsplan-Gelände 
Das Bebauungsplanverfahren Nr. 206/I zu den Kindertagesstätten am Kurtekotten-
weg ist nicht verbunden mit einer möglichen weiteren Entwicklung - oder Nicht-
Entwicklung – des südlich angrenzenden Bereiches. 
 
Der in der Stellungnahme angesprochene Satz bezieht sich auf das Vorlagendeck-
blatt mit der Begründung zum Aufstellungsbeschluss (Vorlage Nr. 1753/2012) Dieses 
Vorlagendeckblatt wurde zum Beschluss der öffentlichen Auslegung aktualisiert. 
 
An der derzeitigen planungsrechtlichen Ausgangssituation hat sich seither nichts ge-
ändert, Gewerbe- oder Industriegebiete grenzen nicht unmittelbar an.  
Des Weiteren ist festzuhalten, dass aus einzelnen Formulierungen der Vorlage zu 
den Kindertagesstätten keine Prognosen für die weitere Entwicklung im Umfeld her-
zuleiten ist. In den rechtlich relevanten Begründungen des Bebauungsplanes selbst 
ist lediglich ein Verweis auf die dortige Bestandssituation und die Umweltrestriktio-
nen, jedoch kein Hinweis auf andere Entwicklungen zu finden. 
 
Darüber hinaus werden bei der Aufstellung von Bauleitplänen immer die Belange 
benachbarter Nutzungen geprüft und berücksichtigt, um Belästigungen oder Gefah-
ren weitestgehend auszuschließen.  
 
Zur zukünftigen Entwicklung der Grundstücke und Immobilien im Umfeld, insbeson-
dere vor dem Hintergrund von Planungen, die noch nicht absehbar und beschlossen 
sind, können hier keine Aussagen gemacht werden. 
 
Auf das förmlich eingeleitete Flächennutzungsplan(FNP)-Änderungsverfahren wurde 
Bezug genommen, da das hier in Rede stehende Bebauungsplangebiet von diesem 
erfasst wird. Die für den Bebauungsplan erforderliche Anpassung des FNP wird al-
lerdings im Rahmen des hier vorgelegten Verfahrens mittels einer Berichtigung vor-
genommen.  
 
 
Zur Lage der Kindertagesstätte 
Das Baufenster für die vorgesehene Kindertagesstätte ist in Abstimmung mit der Be-
zirksregierung Düsseldorf/Landesluftfahrtbehörde nach Südwesten verschoben und 
befindet sich nun außerhalb der Anfluggrundlinie der Piste des Sonderlandeplatzes 
Leverkusen-Kurtekotten. Die Garten- und Spielflächen werden westlich des Kita-
Gebäudes eingeplant und befinden sich somit nicht mehr unterhalb der Anfluggrund-
linie. Dies gilt auch für den Hauptzugangsbereich. Auf diese Weise wird ein Bereich 
von 15 m rechts und links der Anfluggrundlinie freigehalten. Die Bedenken, die auf-
grund der ursprünglichen Lage hinsichtlich der Gefährdung Dritter von der Bezirksre-
gierung geäußert wurden, sind damit berücksichtigt. Das Gefährdungspotential be-
wegt sich damit in einem vertretbaren Rahmen.  
 
Eine weitere Verschiebung des Gebäudes ist aufgrund der Querung des Geländes 
durch verschiedene Leitungen (Regenwasserkanal, elektrische Leitung und Tiefena-
noden einer Korrosionsschutzanlage) nicht möglich. Die Leitungen können aus War-
tungs- und Instandhaltungsgründen nicht überbaut werden. Eine Verschiebung des 
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gesamten Gebäudes auf die westliche Seite der Leitungen ist aus Platzgründen nicht 
möglich.  
 
 
Zum Verkehrsgutachten 
Im Verkehrsgutachten wurden die Prognosebelastungen an den drei zu untersu-
chenden Knotenpunkten ermittelt und die Leistungsfähigkeit abgeschätzt. An den 
Knotenpunkten Willy-Brandt-Ring/Edith-Weyde-Straße, Edith-Weyde-Straße/-
Kurtekottenweg und Kurtekottenweg/Zufahrt Kita wird der Verkehr sowohl in der 
morgendlichen als auch in der abendlichen Spitzenstunde in beiden Fällen leistungs-
fähig abgewickelt. Für den signalisierten Knotenpunkt Willy-Brandt-Ring/Edith-
Weyde-Straße sind dabei die bestehenden Signalprogramme zugrunde gelegt wor-
den. Damit ist die verkehrliche Leistungsfähigkeit gutachterlich nachgewiesen. Aller-
dings können nur zulässige Fahrbeziehungen für die gutachterlichen Betrachtungen 
herangezogen werden.  
 
 
Zur Verkehrssituation auf dem Kurtekottenweg 
Der Hinweis, dass auch Fußgänger aus benachbarten Gebieten den geplanten Fuß- 
und Radweg nutzen werden, wird in der Begründung aufgegriffen. 
 
Öffentliche Parkplätze können von jedem genutzt werden, daher gibt es keinen 
Grund für ein generelles Parkverbot am Kurtekottenweg. Sollte sich die Situation än-
dern, müsste ein Parkverbot neu untersucht werden. Der Fachbereich Straßenver-
kehr wird diesbezüglich informiert. 
 
 
Zur Verkehrssituation auf der Fontanestraße 
Trotz der derzeit hohen Linksabbiegerströme vom Willy-Brandt-Ring in die Edith-
Weyde-Straße, die durch den Berufsverkehr zu den Bayer-Stellplätzen verursacht 
werden, gibt es keine Beschwerden über einen Schleichverkehr durch die Wohnsied-
lung an der Bertha-von-Suttner-Str. / Fontanestraße. Der geringe Mehrverkehr, der 
durch die KITA verursacht wird, wird an diesem Verkehrsverhalten nichts ändern. 
Daher wird von Seiten der städtischen Verkehrsplanung eine Sperrung des Linksab-
biegers aus der Fontanestraße nicht befürwortet. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird zum Teil gefolgt. 
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A 2: Stellungnahme der Currenta GmbH vom 22.04.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Bauvorhaben in der Fläche für Wohnbebauung in der Verlängerung der Bertha-von-
Suttner-Straße wären auch genehmigungsfähig gewesen, wenn dieser Bereich nicht 
innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans einbezogen worden wäre. Ein 
Bauantrag wäre dann nach den Regeln des § 34 BauGB („Bauen innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile“) zu beurteilen. Demnach wäre es zulässig, wenn 
es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grund-
stücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung 
gesichert ist.  
Es war jedoch erforderlich, diese Fläche in das Plangebiet einzubeziehen. Die in der 
bisherigen Situation intensiv genutzten „Trampelpfade“ durch die landwirtschaftlichen 
Flächen, die in diesem Bereich ihren Ausgang nehmen, sollten städtebaulich sinnvoll 
als fußläufige Verbindung in die Bebauung des Gebietes eingebunden werden. Da-
her ist es notwendig hier über die Bauleitplanung die rechtlichen Grundlagen für die-
se Durchwegung zu schaffen und dem bestehenden Planerfordernis nachzukom-
men. Das Wohngrundstück musste einbezogen werden, weil auf dieser Fläche für 
die Sicherung des Wegerechtes Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen werden 
mussten. 
 
Bei der Festsetzung dieses Allgemeinen Wohngebietes gemäß BauNVO, das ledig-
lich Baumöglichkeiten für ein Wohngebäude mit bis zu 2 Wohneinheiten schafft, ist 
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nicht von einem „Wohngebiet“ nach dem Wortlaut des Artikels 12 der Seveso-II-
Richtlinie auszugehen. Eine neue Entwicklung wird damit nicht eingeleitet.  
Die Thematik des Immissionsschutzes gegen Störfälle nach der EU-Richtlinie 
96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) ist im vorliegenden Verfahren umfassend behandelt 
worden. Aus Gründen der Vorsorge werden daher einige gutachterliche Empfehlun-
gen für die Gebäude der Kindertageseinrichtungen auch für dieses Wohngebäude 
übernommen und im Bebauungsplan festgesetzt. Diese Festsetzungen betreffen je-
doch nur den baulichen Teil der Maßnahmen, der Herstellung einer dichten Außen-
hülle für das Wohngebäude. Dieses ist daher als Energieeffizienzhaus KfW 55 her-
zustellen mit zusätzlich betriebsmäßig nicht zu öffnenden Fenstern. Da diese Maß-
nahmen auch aus Gründen der Energieeinsparung sinnvoll und inzwischen nicht 
mehr unüblich sind, werden dadurch keine unzumutbaren Anforderungen gestellt. 
 
Die organisatorischen und technischen Maßnahmen zum Immissionsschutz, die für 
die neuen Kindertageseinrichtungen vorgesehen sind, sind für das Wohngebäude 
nicht umzusetzen. Daher wird auf entsprechende Festsetzungen und darüber hinaus 
gehende Bestimmungen verzichtet. 
 
Im Übrigen soll sich die Bebauung in diesem Bereich an der Eigenart der näheren 
Umgebung orientieren und entsprechend einfügen. Daher sind für die Art und das 
Maß der baulichen Nutzung sowie die überbaubare Fläche lediglich Festsetzungen in 
Anlehnung an die Umgebung getroffen worden, so dass sich die neue Bebauung 
nahtlos einfügen kann. Die neue Bebauung soll weitgehend so gestellt werden, wie 
die umliegende Bestandsbebauung des Wohngebietes.  
 
Unbeachtet des noch ausstehenden gesamtstädtischen Gutachtens zur Störfallprob-
lematik, wird damit der hier vorliegenden besonderen Situation Rechnung getragen, 
dass diese Wohnbaufläche zum Einen notwendigerweise einzubeziehen war, zum 
Anderen eine flächenmäßig sehr untergeordnete Rolle spielt und zudem ausreichend 
nach sonstigem Baurecht zu beurteilen gewesen wäre.  
Die hier begründeten Festsetzungen resultieren damit aus den Besonderheiten die-
ses Bebauungsplan-Verfahrens und bedingen keine Präzedenz für den Lücken-
schluss nach §34 BauGB an anderen Stellen im Stadtgebiet. 
 
In anderen Bebauungsplanverfahren der Stadt Leverkusen, in denen eine Wohnnut-
zung stärker im Fokus steht, wird die Art der Einbindung des Immissionsschutzes 
möglicherweise anders angelegt werden, um den Empfehlungen des dann vorlie-
genden gesamtstädtischen Gutachtens zu folgen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 3: Stellungnahme von Benedikt Rees vom 18.04.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
 
Zu 1.  
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 199/I ist am 03.09.2012 durch 
den Bau- und Planungsausschuss der Stadt Leverkusen aufgehoben worden. 
 
 
Zu 2.  
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des pauschalen Achtungsabstandes. Inner-
halb dieses Achtungsabstandes befindet sich bereits jetzt mit der Grundschule, der 
Kita Kurtekottenweg, der im Bau befindlichen Kinderbetreuungseinrichtung von Lan-
xess und der Wohnbebauung Fontanestraße eine Vielzahl von schutzbedürftigen 
Nutzungen. Diese sind bereits jetzt bei Genehmigungen innerhalb der Betriebsberei-
che zwingend zu berücksichtigen. Die geplante Kindertagesstätte rückt somit nicht an 
die Betriebe heran. Mit dem Bebauungsplan wird keine neue Entwicklung eingeleitet. 
Es wird die bestehende Situation planungsrechtlich bestätigt. Durch die Planung ist 
nicht zu erwarten, dass nachträgliche immissionsschutzrechtliche Anordnungen der 
Genehmigungsbehörde gegenüber den Betrieben im Chempark ausgelöst werden. 
Gleichwohl befinden sich die sozialen und Bildungsinfrastruktureinrichtungen inner-
halb des Achtungsabstandes und in einer immissionsschutzrechtlichen Gemengela-
ge. Im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme sind weitere Schutzmaßnahmen an 
den baulichen Anlagen der geplanten Kindertagesstätte geplant. 
 
 
Zu 3. 
In der Stadt Leverkusen und im Stadtteil Wiesdorf liegt ein großer noch nicht gedeck-
ter Bedarf an Betreuungsplätzen für Vorschulkinder und besonders auch für Unter-3-
jährige vor. Angesichts der gesetzlichen Verpflichtung zur Bereitstellung geeigneter 
Betreuungsangebote bemüht sich die Stadt Leverkusen, geeignete Standorte für 
Kindertageseinrichtungen zu lokalisieren und planungsrechtlich zu sichern.  
Neben dem direkten eigenen städtischen Bedarf an Betreuungsplätzen gebietet die 
gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung der Förderung der Vereinbarung von El-
ternschaft und beruflicher Tätigkeit auch die Berücksichtigung von Standorten, die für 
Berufstätige an den großen Standorten der Wirtschaft und Industrie leicht erreichbar 
sind. Diesbezüglich soll auch das Angebot an betrieblichen Kindergartenplätzen im 
Umfeld der Arbeitsstätten ausgeweitet werden. In diesem Fall engagieren sich zwei 
in Leverkusen ansässige Konzerne intensiv an der Bereitstellung von Betreuungs-
plätzen für Kinder von Beschäftigten, gleichwohl steht das Betreuungsangebot auch 
Kindern von Externen offen.  
 
Vor diesem Hintergrund sind für derartige unternehmensbezogene Betreuungsange-
bote gemeinsam von den Unternehmen und der Stadt (Fachbereich Stadtplanung 
und Bauaufsicht) intensiv verschiedene Flächen hinsichtlich ihrer Eignung als Stand-
ort für Kindertageseinrichtungen im Stadtteil Wiesdorf geprüft worden (Friederich-
Ebert-Straße, Carl-Duisberg-Park, Erholungshauspark, Albert-Einstein-Straße/-
Neulandpark, Niederfeldstraße, Elisabeth-Langgässer-Straße, Edith-Weyde-Straße), 
die aus Gründen der verkehrlichen Anbindung, des Denkmalschutzes, der zu großen 
Nähe zum Chempark, der Flächenverfügbarkeit im dicht besiedelten Stadtgebiet und 
sonstigen Gründen als nicht geeignet erachtet wurden. 
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Aufgrund der Probleme, geeignete Flächen im Stadtteil Wiesdorf bereitzustellen, hat 
die Stadt Leverkusen daher in ihrer Abwägung angesichts des aktuellen Bedarfs an 
Kitaplätzen, die hier gefundene Fläche als Standort für die frühkindliche Bildung und 
Betreuung als geeignet erachtet.  
Zum Einen bestehen hier bereits Einrichtungen, nämlich die Kita Kurtekottenweg des 
DRK und die städtische Grundschule Theodor-Fontane-Schule; des Weiteren befin-
det sich die Kinderbetreuungseinrichtung von Lanxess dort im Bau. Die verkehrliche 
Anbindung ist für den Individualverkehr und den Öffentlichen Personennahverkehr 
gleichermaßen gesichert. Flächen stehen ausreichend zur Verfügung und sind auch 
kurzfristig für die Neunutzung verfügbar. Beeinträchtigungen der natürlichen Lebens-
grundlagen sind nur in geringem Maße zu erwarten, da die vorgesehenen Flächen 
derzeit landwirtschaftlich genutzt und damit ökologisch nur von untergeordneter Be-
deutung sind. Aufgrund der umliegenden Wohnnutzung sind zudem keine grundsätz-
lichen Konflikte mit der Kita-Nutzung zu befürchten.  
Der Standort liegt ebenfalls günstig für Eltern, die insbesondere im Bereich des 
Chempark arbeiten und ihre Kinder in dieser Kita zur Betreuung bringen wollen. Al-
lerdings besteht damit auch eine Nähe zu Anlagen, die der Störfall-Verordnung un-
terliegen. Dem Trennungsgebot des § 50 BImSchG wird an dieser Stelle nicht um-
fänglich gefolgt. Vielmehr wird hier im Rahmen der Abwägung der unterschiedlichen 
Belange dieser Standort trotz der Unterschreitung der empfohlenen Achtungsab-
stände gewählt. 
 
Ein Standort einer Kindertageseinrichtung auf Kölner Stadtgebiet entzieht sich voll-
ständig der Planungshoheit der Stadt Leverkusen.  
 
 
Zu 4. 
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (siehe Urteil des EuGH 
vom 15.09.2011, in der Rechtssache C-53/10) schreibt die Verpflichtung des Art. 12 
Abs. 1 der Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie), langfristig dem Erfordernis 
Rechnung zu tragen, dass zwischen den unter diese Richtlinie fallenden Betrieben 
einerseits und öffentlich genutzten Gebäuden andererseits ein angemessener Ab-
stand gewahrt bleibt, den zuständigen Behörden nicht vor, die Ansiedlung eines öf-
fentlich genutzten Gebäudes zu verbieten. 
Die Risiken der Ansiedlung innerhalb der genannten Abstandsgrenzen im Stadium 
der Planung oder der individuellen Entscheidung sind allerdings gebührend zu wür-
digen. Der darin enthaltene Wertungsspielraum erfordert nicht nur die Abschätzung 
der Risiken und Schäden, sondern auch aller anderen in jedem Einzelfall relevanten 
Faktoren. Hierbei können auch die „sozioökonomischen Faktoren“ Berücksichtigung 
finden. Es ist grundsätzlich eine Entscheidung im Einzelfall erforderlich. 
 
Tatsächlich werden im vorliegenden Bauleitplanverfahren umfangreiche Festsetzun-
gen zu diesem Themenkreis nur für die neu zu errichtenden Kindertagesstätten be-
stimmt. Die bereits bestehenden Einrichtungen unterliegen dem Bestandsschutz und 
können nachträglich nicht zu diesen Maßnahmen verpflichtet werden. Allerdings setzt 
der Bebauungsplan auch Baurecht für zukünftige bauliche Maßnahmen, Änderungen 
des Bestandes oder möglichen Neubau.  
 
Im Bebauungsplan werden Mindestanforderungen auch für die Bestandseinrichtun-
gen festgesetzt, analog zu den baulichen Anforderungen an die neu geplanten Ein-
richtungen. Aufgrund der verschiedenen Maßnahmen, die nicht mit Mitteln der Bau-
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leitplanung gesichert werden können, sind die für Änderungen im Bestand zu be-
stimmenden Schutzanforderungen und –maßnahmen hier noch nicht endgültig fixiert.  
Um für die in der Zukunft möglicherweise zu ertüchtigenden oder auch neu zu errich-
tenden Einrichtungen ein angemessenes Schutzniveau zu erzielen, wird es in den 
entsprechenden Baugenehmigungsverfahren notwendig sein, die baulichen oder 
funktionalen Änderungen, Erweiterungen oder Neubaumaßnahmen durch ein ent-
sprechendes Fachgutachten zum Immissionsschutz unter dem Gesichtspunkt des § 
50 BlmSchG bzw. des Art. 12 der Seveso-II-Richtlinie beurteilen und die notwendi-
gen baulichen Ausführungen gemäß den Empfehlungen des Gutachtens umzuset-
zen. Gegebenenfalls sind darüber hinausgehend auch organisatorische Maßnahmen 
o.ä. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen zu sichern, die nicht im Genehmi-
gungsverfahren festgeschrieben werden können.  
Auf diese Weise wird der Forderung des Artikels 12 der Richtlinie 96/82/EG gefolgt, 
neue Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe zu überwachen, 
damit die Folgen eines schweren Unfalls nicht verschlimmert werden.  
 
Zukünftige bauliche Maßnahmen werden auch unter Berücksichtigung des in Erarbei-
tung befindlichen gesamtstädtischen Gutachtens zum Themenkreis der EU-Richtlinie 
96/82/EG („Seveso-II-Richtlinie“) und dem § 50 des BImSchG zu beurteilen sein. Die 
daraus folgenden Anforderungen sind allerdings jetzt noch nicht konkret abzusehen. 
 
 
Zu 5. 
Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens ist die Bezirksregierung Düsseldorf als 
Luftaufsichtsbehörde beteiligt worden. Es hat eine umfangreiche Abstimmung gege-
ben, deren Ergebnisse in den Planentwurf eingegangen sind. Dadurch konnten die 
Bedenken der Luftaufsichtsbehörde zwar nicht grundsätzlich ausgeräumt werden, 
das Gefährdungspotenzial bewegt sich nun aber in einem vertretbarem Rahmen 
 
Die Schutzabstände zur vorliegenden Erdgasleitung werden eingehalten, eine Ge-
fährdung ist daher nicht zu besorgen. 
 
Ob ein Gewerbegebiet im Umfeld des vorliegenden Plangebietes kommt, ist unbe-
stimmt. Das Heranrücken einer gewerblichen Nutzung an das Plangebiet wäre in 
dem dann durchzuführenden Planverfahren zu untersuchen und festzulegen. Beein-
trächtigungen werden ggf. im zukünftigen Bebauungsplanverfahren sowie daran 
möglicherweise anschließenden Genehmigungsverfahren ausgeschlossen. 
 
 
Zu 6. 
Die Weiterentwicklung dieses Standortes des kindlichen Lernens ist dem Innenbe-
reich zuzuordnen Der Bebauungszusammenhang leitet sich insbesondere durch die 
vorhandene Grundschule mit ihrer lockeren Bebauung, die bestehende Kindertages-
einrichtung Kurtekottenweg (DRK) und die im Bau befindliche Kindertagesstätte der 
Lanxess her. Zudem ist die Fläche nordöstlich des Kurtekottenweges aufgrund seiner 
Nachbarschaft zur bestehenden Wohnbebauung und der vorbereiteten verkehrlichen 
Erschließung über die Bertha-von-Suttner-Straße und die Elisabeth-Langgässer-
Straße zur baulichen Entwicklung angelegt. 
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Zu 7. 
Die Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie) geht wie die bisherige Richtlinie 
96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) von der Einleitung einer neuen Entwicklung als einem 
Gegenstand der Überwachung der Ansiedlung (Artikel 13 (1c)) aus. Da hier nur eine 
vorliegende Bestandssituation bestätigt wird, liegt dieser Fall nicht vor. 
Zudem liegt noch keine Umsetzung in nationales Recht für diese Richtlinie vor. Eine 
qualifizierte Prüfung ist daher noch nicht möglich. 
 
 
Zu 8. 
Die bestehende Kindertageseinrichtung Kurtekottenweg (DRK) ist baulich nicht mehr 
auf dem aktuellen Stand der Technik. Ggf. ist in nicht ferner Zukunft u.a. eine energe-
tische Sanierung notwendig. Abhängig von der Entwicklung der Nachfrage nach Be-
treuungsplätzen in den nächsten Jahren, kann eine Ertüchtigung des Gebäudes 
sinnvoll sein, ggf. aber auch ein Neubau oder eine Einstellung des Betriebes und der 
Ersatz der Betreuungskapazität durch die neuen Einrichtungen. Die Nachfrage der 
nächsten Jahre ist nur schwer absehbar. 
 
 
Zu 9. 
Folgende Gutachten bzw. Stellungnahmen liegen vor und waren Gegenstand der 
öffentlichen Auslegung im Elberfelder Haus Leverkusen während der Frist vom 
20.03.2013 bis 22.04.2013: das „Gutachten zur Ermittlung und Bewertung des – von 
den benachbarten Betriebsbereichen des Chemparks Leverkusen ausgehenden – 
Risikos für die geplante Kindertagesstätte Kurtekottenweg unter dem Gesichtspunkt 
des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz bzw. Art. 12 der Seveso-II-Richtlinie 
(Stand Januar 2012)“ sowie die „Ergänzende Stellungnahme zu Verlagerung der Kita 
an den Kurtekottenweg“.  
 
 
Zu 10. 
Die ausreichende verkehrliche Leistungsfähigkeit des Kurtekottenweges und der An-
schlussknoten ist gutachterlich nachgewiesen. Das Verkehrsgutachten hat im Verfah-
ren öffentlich ausgelegen. Die Anlage von Stellplätzen ist in ausreichendem Umfange 
möglich, z.T. sind Flächen dafür im Bebauungsplanentwurf vorgesehen. Die konkrete 
Prüfung zur notwendigen Anzahl der Stellplätze erfolgt im Bauantragsverfahren. 
Im Rahmen von zwei Ausbauverträgen zwischen der Stadt und den Vorhabenträgern 
wird der Gehweg am Kurtekottenweg verlängert. Der Kurtekottenweg ist nach wie vor 
zur Radverkehrsnutzung geeignet. 
Die Nachbarschaft zu einem Reinen Wohngebiet ist mit der Fläche für Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung Kindertageseinrichtung verträglich. Die Vereinbarkeit wur-
de vorsorglich auch im Rahmen des Schallschutzgutachtens bestätigt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A3a: Stellungnahme von Benedikt Rees vom 18.04.2013, per Fax an den Ober-
bürgermeister 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
 
Zu 1.  
Folgende Gutachten bzw. Stellungnahmen liegen vor und waren Gegenstand der 
öffentlichen Auslegung im Elberfelder Haus Leverkusen während der Frist vom 
20.03.2013 bis 22.04.2013: das „Gutachten zur Ermittlung und Bewertung des – von 
den benachbarten Betriebsbereichen des Chemparks Leverkusen ausgehenden – 
Risikos für die geplante Kindertagesstätte Kurtekottenweg unter dem Gesichtspunkt 
des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz bzw. Art. 12 der Seveso-II-Richtlinie 
(Stand Januar 2012)“ sowie die „Ergänzende gutachterliche Stellungnahme zu Ver-
lagerung der Kita an den Kurtekottenweg“ zum Thema Störfallrisiko liegt vor und ist 
im Verfahren ausgelegt worden.  
Darin werden Aussagen und Empfehlungen formuliert zur Ermittlung und Bewertung 
des Risikos gemäß § 50 BlmSchG bzw. des Artikel 12 der Seveso-II Richtlinie für die 
geplante Kindertagesstätte Kurtekottenweg. Die neuen Kindertageseinrichtungen mit 
den sehr umfassenden, vorhabenseitig geplanten Schutzmaßnahmen sind nach An-
sicht des Sachverständigen verträglich mit den Anlagen des Chemparks.  
Die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB hat parallel zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden, die eingegangenen Stellung-
nahmen sind im weiteren Verfahren berücksichtigt worden. 
 
 
Zu 2.  
Die erteilte Genehmigung der Kindertagesstätte der Lanxess ist nicht Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens. Die Kindertageseinrichtung ist nach § 35 BauGB 
rechtsgültig genehmigt worden, sie liegt vollständig auf dem ehemaligen Außenge-
lände der Grundschule, die Nutzung als Fläche für den Gemeinbedarf ist damit be-
reits im Flächennutzungsplan dargestellt und widerspricht seinen Zielen nicht. Die 
bereits genehmigte und im Bau befindliche Kindertageseinrichtung der Lanxess ist 
damit wie eine bestehende Einrichtung im Bebauungsplanverfahren zu berücksichti-
gen. 
Ein Gutachten zur Beurteilung der immissionsschutzrechtlichen Situation hat zum 
Bauantrag vorgelegen. Da hier in diesem Bebauungsplanverfahren darauf Bezug 
genommen wird, lag das Gutachten ebenfalls während der Frist der öffentlichen Aus-
legung vom 20.03.2013 bis 22.04.2013 im Elberfelder Haus in Leverkusen für jeder-
mann zur Einsicht bereit. 
 
 
Zu 3.  
Die aufgeführten Bedenken werden, wie unter den Punkten 1 und 2 dargestellt, nicht 
geteilt und zurückgewiesen.  
Sowohl die Genehmigung der Kindertagesstätte der Lanxess nach § 35 BauGB als 
auch der Bebauungsplan Nr. 206/I „Kurtekottenweg/Fontanestraße“ in Leverkusen-
Wiesdorf sind planungsrechtlich rechtsfehlerfrei.  
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 4: Stellungnahme von Gerd-Joachim Sturm vom 22.04.2013 

 

 
 



 22 

 
 



 23 

 
 
 



 24 

 
 



 25 

 
 



 26 

 
 
 



 27 

 
 



 28 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
 
Zu 1.  
Folgende Gutachten bzw. Stellungnahmen liegen vor und waren Gegenstand der 
öffentlichen Auslegung im Elberfelder Haus Leverkusen während der Frist vom 
20.03.2013 bis 22.04.2013: das „Gutachten zur Ermittlung und Bewertung des – von 
den benachbarten Betriebsbereichen des Chemparks Leverkusen ausgehenden – 
Risikos für die geplante Kindertagesstätte Kurtekottenweg unter dem Gesichtspunkt 
des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz bzw. Art. 12 der Seveso-II-Richtlinie 
(Stand Januar 2012)“ sowie die „Ergänzende gutachterliche Stellungnahme  zu Ver-
lagerung der Kita an den Kurtekottenweg“ zum Thema Störfallrisiko liegt vor und ist 
im Verfahren ausgelegt worden.  
Darin werden Aussagen und Empfehlungen formuliert zur Ermittlung und Bewertung 
des Risikos gemäß § 50 BlmSchG bzw. des Artikel 12 der Seveso-II Richtlinie für die 
geplante Kindertagesstätte Kurtekottenweg. Die neuen Kindertageseinrichtungen mit 
den sehr umfassenden, vorhabenseitig geplanten Schutzmaßnahmen sind nach An-
sicht des Sachverständigen verträglich mit den Anlagen des Chemparks.  
Die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB hat parallel zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden, die eingegangenen Stellung-
nahmen sind im weiteren Verfahren berücksichtigt worden. 
 
 
Zu 2.  
Die erteilte Genehmigung der Kindertagesstätte der Lanxess ist nicht Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens. Die Kindertageseinrichtung ist nach § 35 BauGB 
rechtsgültig genehmigt worden, sie liegt vollständig auf dem ehemaligen Außenge-
lände der Grundschule, die Nutzung als Fläche für den Gemeinbedarf ist damit be-
reits im Flächennutzungsplan dargestellt und widerspricht seinen Zielen nicht. Die 
bereits genehmigte und im Bau befindliche Kindertageseinrichtung der Lanxess ist 
damit wie eine bestehende Einrichtung im Bebauungsplanverfahren zu berücksichti-
gen. 
Ein Gutachten zur Beurteilung der immissionsschutzrechtlichen Situation hat zum 
Bauantrag vorgelegen. Da hier in diesem Bebauungsplanverfahren darauf Bezug 
genommen wird, lag das Gutachten ebenfalls während der Frist der öffentlichen Aus-
legung vom 20.03.2013 bis 22.04.2013 im Elberfelder Haus Leverkusen für jeder-
mann zur Einsicht bereit. 
 
 
Zu 3.  
Das Plangebiet befindet sich tatsächlich innerhalb des pauschalen Achtungsabstan-
des. Innerhalb dieses Achtungsabstandes befindet sich bereits jetzt mit der Grund-
schule, der Kita Kurtekottenweg, der im Bau befindlichen Kinderbetreuungseinrich-
tung von Lanxess und der Wohnbebauung Fontanestraße eine Vielzahl von schutz-
bedürftigen Nutzungen. Diese sind bereits jetzt bei Genehmigungen innerhalb der 
Betriebsbereiche zwingend zu berücksichtigen. Die geplante Kindertagesstätte rückt 
somit nicht an die Betriebe heran. Mit dem Bebauungsplan wird keine neue Entwick-
lung eingeleitet. Es wird die bestehende Situation planungsrechtlich bestätigt. Es ist 
zu erwarten, dass durch die Planung keine nachträglichen immissionsschutzrechtli-
chen Anordnungen der Genehmigungsbehörde gegenüber den Betrieben im Chem-
park ausgelöst werden. 
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Gleichwohl befinden sich die Infrastruktureinrichtungen für die Bildung innerhalb des 
Achtungsabstandes und in einer immissionsschutzrechtlichen Gemengelage. Im Sin-
ne der gegenseitigen Rücksichtnahme sind weitere Schutzmaßnahmen an den bau-
lichen Anlagen der geplanten Kindertagesstätte vorgesehen und sind, soweit in die-
sem Rahmen möglich, in die Festsetzungen des Bebauungsplans eingegangen. Die-
se zusätzlichen Anforderungen an die baulichen, technischen, organisatorischen und 
personellen Maßnahmen sind nach gutachterlicher Aussage geeignet, das immissi-
onstechnische Risiko auf dem Schutzniveau der Achtungsabstände zu kompensie-
ren. Dadurch werden die Folgen eines möglichen schweren Unfalls nicht verschlim-
mert, wie es die Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) fordert. 
 
 
Zu 4.  
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (siehe Urteil des EuGH 
vom 15.09.2011, in der Rechtssache C-53/10) schreibt die Verpflichtung des Art. 12 
Abs. 1 der Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie), langfristig dem Erfordernis 
Rechnung zu tragen, dass zwischen den unter diese Richtlinie fallenden Betrieben 
einerseits und öffentlich genutzten Gebäuden andererseits ein angemessener Ab-
stand gewahrt bleibt, den zuständigen Behörden nicht vor, die Ansiedlung eines öf-
fentlich genutzten Gebäudes zu verbieten. 
Die Risiken der Ansiedlung innerhalb der genannten Abstandsgrenzen im Stadium 
der Planung oder der individuellen Entscheidung sind allerdings gebührend zu wür-
digen. Der darin enthaltene Wertungsspielraum erfordert nicht nur die Abschätzung 
der Risiken und Schäden, sondern auch aller anderen in jedem Einzelfall relevanten 
Faktoren. Hierbei können auch die „sozioökonomischen Faktoren“ Berücksichtigung 
finden. Es ist grundsätzlich eine Entscheidung im Einzelfall erforderlich. 
 
Die Änderung der EU-Richtlinie 96/82/EG durch die Richtlinie 2003/105/EG verändert 
den Grundsatz der Überwachung der Einleitung neuer Entwicklungen nicht. Es wer-
den in diesem Punkt lediglich einzelne Nutzungsbereiche zusätzlich aufgeführt (öf-
fentlich genutzte Gebäude, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete), die bei neuen 
Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe zu berücksichtigen sind. 
Auch wenn eine Kindertageseinrichtung eine öffentliche Einrichtung ist, wird dennoch 
keine neue Entwicklung eingeleitet, es wird hier lediglich der Standort mit bereits be-
stehenden Einrichtungen bestätigt. 
 
Die europäische Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie) bestätigt in ihrem Arti-
kel 13 im Wesentlichen die Zielsetzung des Artikels 12 der bisherigen Richtlinie 
96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) zur Trennung von Betrieben im Sinne dieser Richtli-
nie und schutzbedürftigen Nutzungen und bestimmt, dass neue Entwicklungen in 
dieser Hinsicht zu überwachen seien. Die neue Richtlinie ist allerdings erst bis zum 
31.05.2015 in nationales Recht umzusetzen. Inwieweit daraus Änderungen für die 
Bauleitplanung erwachsen, ist derzeit noch nicht abzusehen.  
 
 
Zu 5.  
Der „Leitfaden mit Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der 
Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung 
– Umsetzung § 50 BImSchG“ (KAS-18) der Kommission für Anlagensicherheit weist 
unter Punkt 4.6 darauf hin, dass in bestehenden Gemengelagen bei der städtebauli-
chen Überplanung von bestehenden Siedlungsstrukturen der Leitfaden ggf. nicht 
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anwendbar ist. Die KAS führt weiterhin aus, dass erzielbare Verbesserungen hin-
sichtlich einer planerischen Störfallvorsorge in der Regel nicht in der Form möglich 
sein werden, wie das § 50 Satz 1 BlmSchG fordert. Da sich in einer bestehenden 
Gemengelage meist keine optimalen Abstände erreichen lassen, ist der Leitfaden in 
solchen Fällen nicht strikt anwendbar. Hier greift die Pflicht der Kommune, in ihrer 
Bauleitplanung die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander abzuwägen, auch unter Berücksichtigung der hier in Rede stehenden Stör-
fallthematik. Darauf weist die Rechtsprechung des EuGH zu diesem Thema hin (sie-
he dazu auch den Abwägungsvorschlag der Verwaltung zum Punkt 4 dieser Stel-
lungnahme). Dies ist im vorliegenden Bebauungsplanentwurf umfassend erfolgt. 
 
Zu 6.  
Die Genehmigung der Kindertageseinrichtung der Lanxess ist nicht Gegenstand die-
ses Bebauungsplanverfahrens. Darüber hinaus hat ein Gutachten zur Beurteilung 
der immissionsschutzrechtlichen Situation zum Bauantrag vorgelegen. Die gutachter-
lich empfohlenen Maßnahmen, die verhindern dass sich die Folgen eines schweren 
Unfalls verschlimmern, sind in im Rahmen der Baugenehmigung gesichert worden.  
 
Die im Bau befindliche und die geplante Kindertageseinrichtung sind keine aus-
schließlichen Betriebskindergärten. Sie haben als zentrale Zielgruppe die Beschäftig-
ten des Chemparks, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Dar-
über hinaus sind sie fester Bestandteil der Kita-Bedarfsplanung für den Stadtteil 
Wiesdorf. Zudem wird durch die Errichtung der hier geplanten Einrichtungen der 
Nachfragedruck auf andere städtische Kindertagesstätten reduziert. 
 
Die Bezirksregierung ist nicht die letztendliche Genehmigungsbehörde, vielmehr 
muss die Stadt Leverkusen als Plangeberin die Stellungnahmen der beteiligten Be-
hörden werten und die öffentlichen wie die privaten Belange untereinander und ge-
geneinander abwägen. Dies ist umfangreich in der Begründung dieses Bebauungs-
plans und im Rahmen dieser Abwägung dargestellt. 
 
Kindertageseinrichtungen, die ein Angebot insbesondere auch für berufstätige Eltern 
zur Vereinbarung von Familie und Beruf schaffen sollen, sind in der Nähe des Ar-
beitsplatzes erforderlich. Darüber hinaus besitzt die Stadt Leverkusen auf Kölner Ge-
biet keine Planungshoheit. Zudem wären Einrichtungen auf Kölner Stadtgebiet nicht 
in die Kita-Bedarfsplanung der Stadt Leverkusen einzubeziehen.  
 
 
Zu 7.  
Die städtebauliche Überplanung im vorliegenden Plangebiet findet im Umfeld einer 
historisch gewachsenen Gemengelage statt. Eine langfristige Entflechtung könnte 
die Aufgabe größerer Siedlungsbereiche von Wiesdorf und Manfort bedeuten.  
 
Die Risiken für die geplanten Nutzungen aufgrund der Lage innerhalb der Achtungs-
abstände zu Betrieben, die der Störfallverordnung unterliegen, sind umfangreich 
durch vorliegende Gutachten, in der Begründung dieses Bebauungsplans und in die-
ser Abwägung zu den eingegangenen Stellungnahmen gewürdigt worden. Die Stadt 
Leverkusen ist in ihrer Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinan-
der und gegeneinander zu dem Schluss gekommen, dass in diesem Einzelfall die 
Errichtung der vorgesehenen Einrichtungen hier vertretbar ist. 
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Zu 8. 
Die aufgeführten sachlichen und rechtlichen Bedenken werden, wie unter den Punk-
ten 1 bis 7 dargestellt, nicht geteilt und zurückgewiesen.  
Sowohl die Genehmigung der Kindertagesstätte der Lanxess nach § 35 BauGB als 
auch der Bebauungsplan Nr. 206/I „Kurtekottenweg/Fontanestraße“ in Leverkusen-
Wiesdorf sind planungsrechtlich rechtsfehlerfrei.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Behörde 1: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen, Schreiben vom 
20.03.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
In der Stellungnahme wird mitgeteilt, dass die Grundstücke der geplanten Kinderta-
geseinrichtungen nicht von einer öffentlichen Kanalisation erschlossen werden. Es 
besteht aber die Möglichkeit des Anschlusses an einen privaten Schmutzwasserka-
nal und eines privaten Regenwasserkanals, die hier vorliegen.  
Für die Fläche für die Wohnbebauung ist sowohl der direkte Anschluss an das öffent-
liche Abwassertrennsystem möglich, als auch für die Regenwasserabführung ein An-
schluss an einen privaten Regenwasserkanal. Dieser Sachverhalt wird als Hinweis 
auf der Planurkunde aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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Behörde 2 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigung/Luftbild-
auswertung, Schreiben vom 26.03.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Empfehlungen zur Überprüfung der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel 
und zur Sicherheitsdetektion bei schweren Erdarbeiten werden als Hinweis auf die 
Planurkunde aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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Behörde 3 NABU Stadtverband Leverkusen, BUND, LNU, Schreiben vom 
11.04.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zur Versiegelung 
Im Plangebiet kommt es zu einer begrenzten Versiegelung durch Festsetzung einer 
gemäßigten Grundflächenzahl von 0,2 bis 0,4. Vor dem Hintergrund der Kleinflächig-
keit der Neubauflächen ist eine nachhaltige Beeinträchtigung und damit Betroffenheit 
des Schutzgutes Boden nicht zu erwarten. Die geringfügige zusätzliche Versiegelung 
wird vor dem Hintergrund des dringenden Bedarfs an Plätzen für die Kinderbetreu-
ung und in Ermangelung anderer geeigneter Flächen in Kauf genommen. 
 
Zum Artenschutz 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine Artenschutzvorprüfung durchge-
führt worden. Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen wer-
den weitgehend ausgeschlossen.  
Vorsorglich ist eine Realkartierung einzelner möglicherweise betroffener Arten 
durchgeführt worden. Die zugehörige artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem 
Ergebnis, dass für alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten und 
Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 
44 Abs. 1 Nr. 1-3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden können. Es ste-
hen geeignete Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zur Verfügung, die dazu 
führen, dass die artenschutzrechtlichen Konflikte vermieden werden. Die verschiede-
nen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie die Maßnahmen zum 
Funktionserhalt der Flächen für die betroffenen Arten sind in der Arten-
schutzrechtlichen Prüfung zum Bebauungsplan (Kölner Büro für Faunistik, 2013) zu-
sammengefasst und werden im Rahmen der Baugenehmigung bzw. des noch zu 
schließenden städtebaulichen Vertrages berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus wird z.T. ökologisch wenig wertvolle landwirtschaftliche Fläche über-
baut und die Freiflächen teilweise hochwertig gestaltet und bepflanzt. Die vorhande-
ne Baumhecke wird zum großen Teil in einer Fläche zum Schutz der Bepflanzung 
planungsrechtlich gesichert. Auf diese Weise stehen wertvolle Bereiche weiterhin für 
die vorhandenen Arten zur Verfügung.  
 
Zum Klimaschutz/Regenwassernutzung/effiziente Energienutzung/Ressourcen-
schonung 
Es werden keine umfänglichen Festsetzungen zu diesem Themenkreis bestimmt. 
Allerdings haben die Betreiber ein eigenes Interesse an einer ressourcenschonenden 
und energieeffizienten Errichtung der Anlagen. So ist die bauliche Ausführung der 
Gebäude der neu entstehenden Kindertageseinrichtungen derart gestaltet, dass sie 
einem Energieeffizienzhaus nach Kfw-55 bzw. einem Passivhaus entsprechen und 
damit sehr gute energetische Standards erfüllen.  
Die Regenwassernutzung ist möglich, die Flächen sind zudem dazu geeignet, Nie-
derschlagswasser vor Ort zu versickern.  
Die Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien vor Ort ist ebenfalls nicht aus-
geschlossen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Behörde 4 NABU Stadtverband Leverkusen, BUND Kreisgruppe Lever-
kusen, Schreiben vom 18.04.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
 
Zu 1.  
Die Gutachterliche Stellungnahme zum Immissionsschutz hat ausgelegen. Darin 
werden Aussagen und Empfehlungen formuliert zur Ermittlung und Bewertung des 
Risikos gemäß § 50 BlmSchG bzw. des Artikel 12 der Seveso-II Richtlinie für die ge-
plante Kindertagesstätte Kurtekottenweg. Die neuen Kindertageseinrichtungen mit 
den sehr umfassenden, vorhabenseitig geplanten Schutzmaßnahmen sind nach An-
sicht des Sachverständigen verträglich mit den Anlagen des Chemparks.  
Die Beteiligung der Behörden nach § 4(2) BauGB hat parallel zur Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3(2) BauGB stattgefunden, die eingegangenen Stellungnahmen 
sind im weiteren Verfahren berücksichtigt worden. 
 
 
Zu 2.  
Die erteilte Genehmigung der Kindertagesstätte der Lanxess ist nicht Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens. Die Kindertageseinrichtung ist nach § 35 BauGB 
rechtsgültig genehmigt worden, sie liegt vollständig auf dem ehemaligen Außenge-
lände der Grundschule, die Nutzung als Fläche für den Gemeinbedarf ist damit be-
reits im Flächennutzungsplan dargestellt und widerspricht seinen Zielen nicht. Die 
bereits genehmigte und im Bau befindliche Kindertageseinrichtung der Lanxess ist 
damit wie eine bestehende Einrichtung im Bebauungsplanverfahren zu berücksichti-
gen. 
Ein Gutachten zur Beurteilung der immissionsschutzrechtlichen Situation hat zum 
Bauantrag vorgelegen. Da hier in diesem Bebauungsplanverfahren darauf Bezug 
genommen wird, lag das Gutachten ebenfalls während der Frist der öffentlichen Aus-
legung vom 20.03.2013 bis 22.04.2013 im Elberfelder Haus Leverkusen für jeder-
mann zur Einsicht bereit. 
 
 
Zu 3.  
Das Plangebiet befindet sich tatsächlich innerhalb des pauschalen Achtungsabstan-
des. Innerhalb dieses Achtungsabstandes befindet sich bereits jetzt mit der Grund-
schule, der Kita Kurtekottenweg, der im Bau befindlichen Kindertagesstätte von Lan-
xess und der Wohnbebauung Fontanestraße eine Vielzahl von schutzbedürftigen 
Nutzungen. Diese sind bereits jetzt bei Genehmigungen innerhalb der Betriebsberei-
che zwingend zu berücksichtigen. Die geplante Kindertagesstätte rückt somit nicht an 
die Betriebe heran. Mit dem Bebauungsplan wird keine neue Entwicklung eingeleitet. 
Es wird die bestehende Situation planungsrechtlich bestätigt. Es ist zu erwarten, 
dass durch die Planung keine nachträglichen immissionsschutzrechtlichen Anord-
nungen der Genehmigungsbehörde gegenüber den Betrieben im Chempark ausge-
löst werden. 
Gleichwohl befinden sich die Infrastruktureinrichtungen für die Bildung innerhalb des 
Achtungsabstandes und in einer immissionsschutzrechtlichen Gemengelage. Im Sin-
ne der gegenseitigen Rücksichtnahme sind weitere Schutzmaßnahmen an den bau-
lichen Anlagen der geplanten Kindertagesstätte vorgesehen und sind, soweit in die-
sem Rahmen möglich, in die Festsetzungen des Bebauungsplans eingegangen. Die-
se zusätzlichen Anforderungen an die baulichen, technischen, organisatorischen und 
personellen Maßnahmen sind nach gutachterlicher Aussage geeignet, das immissi-
onstechnische Risiko auf dem Schutzniveau der Achtungsabstände zu kompensie-
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ren. Dadurch werden die Folgen eines möglichen schweren Unfalls nicht verschlim-
mert, wie es die Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) fordert. 
 
 
Zu 4.  
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (siehe Urteil des EuGH 
vom 15.09.2011, in der Rechtssache C-53/10) schreibt die Verpflichtung des Art. 12 
Abs. 1 der Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie), langfristig dem Erfordernis 
Rechnung zu tragen, dass zwischen den unter diese Richtlinie fallenden Betrieben 
einerseits und öffentlich genutzten Gebäuden andererseits ein angemessener Ab-
stand gewahrt bleibt, den zuständigen Behörden nicht vor, die Ansiedlung eines öf-
fentlich genutzten Gebäudes zu verbieten. 
Die Risiken der Ansiedlung innerhalb der genannten Abstandsgrenzen im Stadium 
der Planung oder der individuellen Entscheidung sind allerdings gebührend zu wür-
digen. Der darin enthaltene Wertungsspielraum erfordert nicht nur die Abschätzung 
der Risiken und Schäden, sondern auch aller anderen in jedem Einzelfall relevanten 
Faktoren. Hierbei können auch die „sozioökonomischen Faktoren“ Berücksichtigung 
finden. Es ist grundsätzlich eine Entscheidung im Einzelfall erforderlich. 
 
Die Änderung der EU-Richtlinie 96/82/EG durch die Richtlinie 2003/105/EG verändert 
den Grundsatz der Überwachung der Einleitung neuer Entwicklungen nicht. Es wer-
den in diesem Punkt lediglich einzelne Nutzungsbereiche zusätzlich aufgeführt (öf-
fentlich genutzte Gebäude, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete), die bei neuen 
Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe zu berücksichtigen sind. 
Auch wenn eine Kindertageseinrichtung eine öffentliche Einrichtung ist, wird dennoch 
keine neue Entwicklung eingeleitet, es wird hier lediglich der Standort mit bereits be-
stehenden Einrichtungen bestätigt. 
 
Die europäische Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie) bestätigt in ihrem Arti-
kel 13 im Wesentlichen die Zielsetzung des Artikels 12 der bisherigen Richtlinie 
96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) zur Trennung von Betrieben im Sinne dieser Richtli-
nie und schutzbedürftigen Nutzungen und bestimmt, dass neue Entwicklungen in 
dieser Hinsicht zu überwachen seien. Die neue Richtlinie ist allerdings erst bis zum 
31.05.2015 in nationales Recht umzusetzen. Inwieweit daraus Änderungen für die 
Bauleitplanung erwachsen, ist derzeit noch nicht abzusehen.  
 
 
Zu 5.  
Der „Leitfaden mit Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der 
Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung 
– Umsetzung § 50 BImSchG“ (KAS-18) der Kommission für Anlagensicherheit weist 
unter Punkt 4.6 darauf hin, dass in bestehenden Gemengelagen bei der städtebauli-
chen Überplanung von bestehenden Siedlungsstrukturen der Leitfaden ggf. nicht 
anwendbar ist. Die KAS führt weiterhin aus, dass erzielbare Verbesserungen hin-
sichtlich einer planerischen Störfallvorsorge in der Regel nicht in der Form möglich 
sein werden, wie das § 50 Satz 1 BlmSchG fordert. Da sich in einer bestehenden 
Gemengelage meist keine optimalen Abstände erreichen lassen, ist der Leitfaden in 
solchen Fällen nicht strikt anwendbar. Hier greift die Pflicht der Kommune, in ihrer 
Bauleitplanung die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander abzuwägen, auch unter Berücksichtigung der hier in Rede stehenden Stör-
fallthematik. Darauf weist die Rechtsprechung des EuGH zu diesem Thema hin (sie-
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he dazu auch den Abwägungsvorschlag der Verwaltung zum Punkt 4 dieser Stel-
lungnahme). Dies ist im vorliegenden Bebauungsplanentwurf umfassend erfolgt. 
 
 
Zu 6.  
Die Genehmigung der Kindertageseinrichtung der Lanxess ist nicht Gegenstand die-
ses Bebauungsplanverfahrens. Darüber hinaus hat ein Gutachten zur Beurteilung 
der immissionsschutzrechtlichen Situation zum Bauantrag vorgelegen. Die gutachter-
lich empfohlenen Maßnahmen, die verhindern dass sich die Folgen eines schweren 
Unfalls verschlimmern, sind in im Rahmen der Baugenehmigung gesichert worden.  
 
Die im Bau befindliche und die geplante Kindertageseinrichtung sind keine aus-
schließlichen Betriebskindergärten. Sie haben als zentrale Zielgruppe die Beschäftig-
ten des Chemparks, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Dar-
über hinaus sind sie fester Bestandteil der Kita-Bedarfsplanung für den Stadtteil 
Wiesdorf. Zudem wird durch die Errichtung der hier geplanten Einrichtungen der 
Nachfragedruck auf andere städtische Kindertagesstätten reduziert. 
 
Die Bezirksregierung ist nicht die letztendliche Genehmigungsbehörde, vielmehr 
muss die Stadt Leverkusen als Plangeberin die Stellungnahmen der beteiligten Be-
hörden werten und die öffentlichen wie die privaten Belange untereinander und ge-
geneinander abwägen. Dies ist umfangreich in der Begründung dieses Bebauungs-
plans und im Rahmen dieser Abwägung dargestellt. 
 
Kindertageseinrichtungen, die ein Angebot insbesondere auch für berufstätige Eltern 
zur Vereinbarung von Familie und Beruf schaffen sollen, sind in der Nähe des Ar-
beitsplatzes erforderlich. Darüber hinaus besitzt die Stadt Leverkusen auf Kölner Ge-
biet keine Planungshoheit. Zudem wären Einrichtungen auf Kölner Stadtgebiet nicht 
in die Kita-Bedarfsplanung der Stadt Leverkusen einzubeziehen.  
 
 
Zu 7.  
Die städtebauliche Überplanung im vorliegenden Plangebiet findet im Umfeld einer 
historisch gewachsenen Gemengelage statt. Eine langfristige Entflechtung könnte 
die Aufgabe größerer Siedlungsbereiche von Wiesdorf und Manfort bedeuten.  
 
Die Risiken für die geplanten Nutzungen aufgrund der Lage innerhalb der Achtungs-
abstände zu Betrieben, die der Störfallverordnung unterliegen, sind umfangreich 
durch vorliegende Gutachten, in der Begründung dieses Bebauungsplans und in die-
ser Abwägung zu den eingegangenen Stellungnahmen gewürdigt worden. Die Stadt 
Leverkusen ist in ihrer Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinan-
der und gegeneinander zu dem Schluss gekommen, dass in diesem Einzelfall die 
Errichtung der vorgesehenen Einrichtungen hier vertretbar ist. 
 
 
Zu 8.1 
Die aufgeführten sachlichen und rechtlichen Bedenken werden, wie unter den Punk-
ten 1 bis 7 dargestellt, nicht geteilt und zurückgewiesen.  
Sowohl die Genehmigung der Kindertagesstätte der Lanxess nach § 35 BauGB als 
auch der Bebauungsplan Nr. 206/I „Kurtekottenweg/Fontanestraße“ in Leverkusen-
Wiesdorf planungsrechtlich sind rechtsfehlerfrei.  
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Das Plangebiet befindet sich tatsächlich innerhalb des pauschalen Achtungsabstan-
des. Innerhalb dieses Achtungsabstandes befindet sich bereits jetzt mit der Grund-
schule, der Kita Kurtekottenweg und der Wohnbebauung Fontanestraße eine Viel-
zahl von schutzbedürftigen Nutzungen. Diese sind bereits jetzt bei Genehmigungen 
innerhalb der Betriebsbereiche zwingend zu berücksichtigen. Die geplante Kinderta-
gesstätte rückt somit nicht an die Betriebe heran. Mit dem Bebauungsplan wird keine 
neue Entwicklung eingeleitet. Es wird die bestehende Situation planungsrechtlich 
bestätigt. Es ist zu erwarten, dass durch die Planung keine nachträglichen immissi-
onsschutzrechtlichen Anordnungen der Genehmigungsbehörde gegenüber den Be-
trieben im Chempark ausgelöst werden. 
Gleichwohl befinden sich die Infrastruktureinrichtungen für die Bildung innerhalb des 
Achtungsabstandes und in einer immissionsschutzrechtlichen Gemengelage. Im Sin-
ne der gegenseitigen Rücksichtnahme sind weitere Schutzmaßnahmen an den bau-
lichen Anlagen der geplanten Kindertagesstätte vorgesehen und sind, soweit in die-
sem Rahmen möglich, in die Festsetzungen des Bebauungsplans eingegangen.  
 
Die bauliche Eignung für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung wird von den zu-
ständigen Fachbereichen der Stadt Leverkusen im Rahmen des Bauantrags beurteilt 
und entsprechend genehmigt.  
 
Die zusätzlichen Anforderungen an die baulichen, technischen, organisatorischen 
und personellen Maßnahmen sind nach gutachterlicher Aussage geeignet, das im-
missionstechnische Risiko auf dem Schutzniveau der Achtungsabstände zu kompen-
sieren. Dadurch werden die Folgen eines möglichen schweren Unfalls nicht ver-
schlimmert, wie es die Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) fordert. 
 
Zur Anwendbarkeit des Leitfadens KAS-18 der Kommission für Anlagensicherheit 
und des § 50 des Bundesimmissionsschutzgesetztes siehe auch Antwort der Verwal-
tung zum Punkt 5 dieser Stellungnahme. 
 
Der Trennungsgrundsatz gemäß § 50 Satz 1 BImSchG stellt kein zwingendes Gebot 
dar, sondern eine Abwägungsdirektive. Dies haben die höchstrichterlichen Entschei-
dungen klargestellt. Er kann im Rahmen der planerischen Abwägung durch andere 
Belange von hohem Gewicht überwunden werden. Auch der Europäische Gerichts-
hof hat für die Anwendung der Richtlinie 96/82/EG einen „Wertungsspielraum“ fest-
gestellt. Hierbei können auch die „sozioökonomischen Faktoren“ Berücksichtigung 
finden. Es ist grundsätzlich eine Entscheidung im Einzelfall erforderlich. 
 
In der Stadt Leverkusen und im Stadtteil Wiesdorf liegt ein großer noch nicht gedeck-
ter Bedarf an Betreuungsplätzen für Vorschulkinder und besonders auch für Unter-3-
jährige vor. Angesichts der gesetzlichen Verpflichtung zur Bereitstellung geeigneter 
Betreuungsangebote bemüht sich die Stadt Leverkusen, geeignete Standorte für 
Kindertageseinrichtungen zu lokalisieren und planungsrechtlich zu sichern.  
Neben dem direkten eigenen städtischen Bedarf an Betreuungsplätzen gebietet die 
gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung der Förderung der Vereinbarung von El-
ternschaft und beruflicher Tätigkeit auch die Berücksichtigung von Standorten, die für 
Berufstätige an den großen Standorten der Wirtschaft und Industrie leicht erreichbar 
sind. Diesbezüglich soll auch das Angebot an betrieblichen Kindergartenplätzen im 
Umfeld der Arbeitsstätten ausgeweitet werden. In diesem Fall engagieren sich zwei 
in Leverkusen ansässige Konzerne intensiv an der Bereitstellung von Betreuungs-
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plätzen für Kinder von Beschäftigten, gleichwohl steht das Betreuungsangebot auch 
Kindern von Externen offen. 
 
Vor diesem Hintergrund sind intensiv verschiedene Flächen hinsichtlich ihrer Eignung 
als Standort für Kindertageseinrichtungen im Stadtteil Wiesdorf geprüft worden (Frie-
derich-Ebert-Straße, Carl-Duisberg-Park, Erholungshauspark, Albert-Einstein-
Straße/Neulandpark, Niederfeldstraße, Elisabeth-Langgässer-Straße, Edith-Weyde-
Straße), die aus Gründen der verkehrlichen Anbindung, des Denkmalschutzes, der 
zu großen Nähe zum Chempark, der Flächenverfügbarkeit im dicht besiedelten 
Stadtgebiet und sonstigen Gründen als nicht geeignet erachtet wurden. 
 
Aufgrund der Probleme, geeignete Flächen im Stadtteil Wiesdorf bereitzustellen, hat 
die Stadt Leverkusen daher in ihrer Abwägung angesichts des aktuellen Bedarfs an 
Kitaplätzen, die hier gefundene Fläche als Standort für die frühkindliche Bildung und 
Betreuung als geeignet erachtet.  
Zum Einen bestehen hier bereits zwei Einrichtungen, die Kita Kurtekottenweg des 
DRK und die städtische Grundschule Theodor-Fontane-Schule. Die verkehrliche An-
bindung ist für den Individualverkehr und den Öffentlichen Personennahverkehr 
gleichermaßen gesichert. Flächen stehen ausreichend zur Verfügung und sind auch 
kurzfristig für die Neunutzung verfügbar. Beeinträchtigungen der natürlichen Lebens-
grundlagen sind nur in geringem Maße zu erwarten, da die vorgesehenen Flächen 
derzeit landwirtschaftlich genutzt und damit ökologisch nur von untergeordneter Be-
deutung sind. Aufgrund der umliegenden Wohnnutzung sind zudem keine grundsätz-
lichen Konflikte mit der Kita-Nutzung zu befürchten.  
Der Standort liegt ebenfalls günstig für Eltern, die im Bereich des Chempark oder der 
Leverkusener Innenstadt arbeiten und ihre Kinder in dieser Kita zur Betreuung brin-
gen wollen. Allerdings besteht damit auch eine Nähe zu Anlagen, die der Störfall-
Verordnung unterliegen. Dem Trennungsgebot des § 50 BImSchG wird an dieser 
Stelle nicht umfänglich gefolgt. Vielmehr wird hier im Rahmen der Abwägung der un-
terschiedlichen Belange dieser Standort trotz der Unterschreitung der empfohlenen 
Achtungsabstände gewählt. 
 
 
Zu 8.2 
Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens ist die Bezirksregierung Düsseldorf als 
Luftaufsichtsbehörde beteiligt worden. Es hat eine umfangreiche Abstimmung gege-
ben, deren Ergebnisse in den Planentwurf eingegangen sind. Dadurch konnten die 
Bedenken der Luftaufsichtsbehörde ausgeräumt werden. 
 
Die Schutzabstände zur vorliegenden Erdgasleitung werden eingehalten, eine Ge-
fährdung ist daher nicht zu besorgen. 
 
 
Zu 8.3 
Die Weiterentwicklung dieses Standortes des kindlichen Lernens ist dem Innenbe-
reich zuzuordnen Der Bebauungszusammenhang leitet sich insbesondere durch die 
vorhandene Grundschule mit ihrer lockeren Bebauung, der bestehenden Kinderta-
geseinrichtung Kurtekottenweg des DRK und der im Bau befindlichen Kindertages-
stätte der Lanxess her. Zudem ist die Fläche nordöstlich des Kurtekottenweges auf-
grund seiner Nachbarschaft zur bestehenden Wohnbebauung und der vorbereiteten 
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verkehrlichen Erschließung über die Bertha-von-Suttner-Straße und die Elisabeth-
Langgässer-Straße zur baulichen Entwicklung angelegt. 
 
Die erteilte Genehmigung der Kindertagesstätte der Lanxess ist nicht Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens. Die Kindertageseinrichtung ist nach § 35 BauGB 
rechtsgültig genehmigt worden, sie liegt vollständig auf dem ehemaligen Außenge-
lände der Grundschule, die Nutzung als Fläche für den Gemeinbedarf ist damit be-
reits im Flächennutzungsplan dargestellt und widerspricht seinen Zielen nicht. Die 
bereits genehmigte und im Bau befindliche Kindertageseinrichtung der Lanxess ist 
damit wie eine bestehende Einrichtung im Bebauungsplanverfahren zu berücksichti-
gen. 
 
Die bestehende Kindertageseinrichtung Kurtekottenweg ist baulich nicht mehr auf 
dem aktuellen Stand der Technik. Ggf. ist in nicht ferner Zukunft u.a. eine energeti-
sche Sanierung notwendig. Abhängig von der Entwicklung der Nachfrage nach Be-
treuungsplätzen in den nächsten Jahren, kann eine Ertüchtigung des Gebäudes 
sinnvoll sein, ggf. aber auch ein Neubau oder eine Einstellung des Betriebes und der 
Ersatz der Betreuungskapazität durch die neuen Einrichtungen. Die Nachfrage der 
nächsten Jahre ist nur schwer absehbar. 
 
 
Zu 8.4 
Die ausreichende verkehrliche Leistungsfähigkeit des Kurtekottenweges und der An-
schlussknoten ist gutachterlich nachgewiesen. Das Verkehrsgutachten hat im Verfah-
ren öffentlich ausgelegen. Die Anlage von Stellplätzen ist in ausreichendem Umfange 
möglich, z.T. sind Flächen dafür im Bebauungsplanentwurf vorgesehen. Die konkrete 
Prüfung zur notwendigen Anzahl der Stellplätze erfolgt im Bauantragsverfahren. 
Im Rahmen von zwei Ausbauverträgen zwischen der Stadt und den Vorhabenträgern 
wird der Gehweg am Kurtekottenweg verlängert. Der Kurtekottenweg ist nach wie vor 
zur Radverkehrsnutzung geeignet. 
Die Nachbarschaft zu einem Reinen Wohngebiet ist mit der Fläche für Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung Kindertageseinrichtung verträglich. Die Vereinbarkeit wur-
de vorsorglich auch im Rahmen des Schallschutzgutachtens bestätigt. 
 
Ob ein Gewerbegebiet im Umfeld des vorliegenden Plangebietes kommt, ist unbe-
stimmt. Beeinträchtigungen werden ggf. im zukünftigen Bebauungsplanverfahren 
sowie daran möglicherweise anschließenden Genehmigungsverfahren ausgeschlos-
sen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Behörde 5: Bundesnetzagentur, Schreiben vom 15.03.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Richtfunkstrecken sind durch den 
Bebauungsplan aufgrund der festgesetzten, vergleichsweise geringen Bauhöhen 
nicht betroffen. Es besteht kein Änderungsbedarf für den Bebauungsplan. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 6: Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 22.03.2013 
mit Verweis auf Stellungnahme frühzeitige Beteiligung vom 
29.10.2012 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die vorgebrachten Hinweise wer-
den beachtet. Es besteht kein Änderungsbedarf für den Bebauungsplan. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 7: Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung und 
Bodenordnung, Schreiben vom 27.03.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein Änderungsbedarf 
für den Bebauungsplan. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 8: Polizeipräsidium Köln, Technische und städtebauliche Krimi-
nalprävention, Schreiben vom 28.03.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die vorgebrachten Empfehlungen 
werden an die planenden Architekten und Freiraumplaner weiter geleitet. Die emp-
fohlenen Maßnahmen können in die Planung eingehen, verbindlich sind sie jedoch 
nicht. Es besteht kein Änderungsbedarf für den Bebauungsplan. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 9: Landwirtschaftskammer NRW, Schreiben vom 17.04.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein Änderungsbedarf 
für den Bebauungsplan. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 10: IHK Köln, Zweigstelle Leverkusen, Schreiben vom 22.04.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Ob ein Gewerbegebiet im Umfeld des vorliegenden Plangebietes kommt, ist unbe-
stimmt. Beeinträchtigungen werden ggf. im zukünftigen Bebauungsplanverfahren 
sowie daran möglicherweise anschließenden Genehmigungsverfahren ausgeschlos-
sen. 
Es besteht kein Änderungsbedarf für den Bebauungsplan. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 11: PLEdoc GmbH, für Open Grid GmbH Essen und GasLINE GmbH  
Co KG, Straelen, Schreiben vom 28.01.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Mit dieser Einverständniserklärung zur Inanspruchnahme der Flächen und der ver-
einbarten Beteiligung des Betreibers zu Beginn der Tiefbauarbeiten sind Konflikte 
weitgehend vermieden. 
Es besteht kein Änderungsbedarf für den Bebauungsplan. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 12a:  Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 Luftverkehr, Schrei-
ben vom 03.05.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die vorgebrachten Hinweise wer-
den an die planenden Architekten zur Beachtung weiter geleitet. Es besteht kein Än-
derungsbedarf für den Bebauungsplan. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 12b:  Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 Luftverkehr,  
Schreiben vom 12.06.2013 zu den Änderungen des Bebauungs-
plans nach der öffentlichen Auslegung 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme aus der Beteiligung der Betroffenen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 
BauGB zu den Änderungen des Bebauungsplans nach der öffentlichen Auslegung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
 


